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Synopse - Auszug aus der Abfallsatzung 
 

Gültige Fassung vorgesehene Änderungen Bemerkung 

Satzung der RSAG - Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) über die Entsorgung von Abfällen im Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises (Abfallsatzung) in der ab 
dem 1. Januar 2019 gültigen Fassung 

Satzung der RSAG - Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) über die Entsorgung von Abfällen im Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises (Abfallsatzung) in der ab 
dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung 

 

 der §§ 7 bis 9, 114 a Absatz 3 Satz 2 und Absatz 7 
Satz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. 
1994 S. 666) SGV.NRW.2023, zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV.NRW. 2018 S. 90) i. V. m. § 3 der Unter-
nehmenssatzung der RSAG, 

 der §§ 7 bis 9, 114 a Absatz 3 Satz 2 und Absatz 7 
Satz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. 
1994 S. 666) , zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW. 2019 
S. 202) i. V. m. § 3 der Unternehmenssatzung der 
RSAG, 

 

 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212 ff.), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1739), das durch Artikel 16 des Geset-
zes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist, 

 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212 ff.), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1739), das durch Artikel 16 des Geset-
zes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist, 

 

 der §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des Landesabfallgeset-
zes (LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250) 
SGV.NRW.74, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 442 ff.) 

 der §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des Landesabfallgeset-
zes (LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250) , 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. April 2017 
(GV. NRW. S. 442 ) 

 

 § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 
2017 (BGBl. I S. 896), die durch Artikel 2 Absatz 3 

 § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 
2017 (BGBl. I S. 896), die durch Artikel 2 Absatz 3 

 



Seite 2 von 30 
 

Gültige Fassung vorgesehene Änderungen Bemerkung 

des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) 
geändert worden ist, 

des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) 
geändert worden ist, 

 § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 
(BGBl. I S. 3295) jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung 

 § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 Absatz 15 des Gesetzes vom 21. Juni 
2019 (BGBl. I S. 846) jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung 

 

hat der Verwaltungsrat der RSAG – Anstalt des öffentli-
chen Rechts (AöR) in seiner Sitzung am 17. Dezember 
2018 folgende Abfallsatzung beschlossen: 

hat der Verwaltungsrat der RSAG – Anstalt des öffentli-
chen Rechts (AöR) in seiner Sitzung am 12. Dezember 
2019 folgende Abfallsatzung beschlossen: 

 

Vorbemerkungen Vorbemerkungen  

Kommunale Abfallwirtschaft im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises 

Kommunale Abfallwirtschaft im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises 

 

Die RSAG ist ein selbstständiges Unternehmen des 
Rhein-Sieg-Kreises in der Rechtsform einer Anstalt öf-
fentlichen Rechts. 

Die RSAG ist ein selbstständiges Unternehmen des 
Rhein-Sieg-Kreises in der Rechtsform einer Anstalt öf-
fentlichen Rechts. 

 

Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises werden von der 
RSAG AöR wahrgenommen, soweit der Rhein-Sieg-
Kreis die Aufgaben nicht auf den Zweckverband Rheini-
sche Entsorgungs-Kooperation (REK) übertragen hat. 

Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises werden von der 
RSAG AöR wahrgenommen, soweit der Rhein-Sieg-
Kreis die Aufgaben nicht auf den Zweckverband Rheini-
sche Entsorgungs-Kooperation (REK) übertragen hat. 

 

Gemäß § 2 Absatz 1 der Unternehmenssatzung der 
RSAG AöR vom 17. Dezember 2018 führt die Anstalt die 
ihr vom Rhein-Sieg-Kreis übertragenen Aufgaben der 

Gemäß § 2 Absatz 1 der Unternehmenssatzung der 
RSAG AöR vom 17. Dezember 2018 führt die Anstalt die 
ihr vom Rhein-Sieg-Kreis übertragenen Aufgaben der 
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Abfallwirtschaft eigenverantwortlich und in eigenem Na-
men durch (§ 114 a Absatz 3 Satz 1 GO NRW). 

Abfallwirtschaft eigenverantwortlich und in eigenem Na-
men durch (§ 114 a Absatz 3 Satz 1 GO NRW). 

Das Kommunalunternehmen übernimmt insoweit die 
Pflichten des Rhein-Sieg-Kreises als öffentlich-rechtli-
cher Entsorgungsträger und ist alleinverantwortlicher 
Aufgabenträger, soweit ihm Aufgaben vom Rhein-Sieg-
Kreis übertragen wurden. 

Das Kommunalunternehmen übernimmt insoweit die 
Pflichten des Rhein-Sieg-Kreises als öffentlich-rechtli-
cher Entsorgungsträger und ist alleinverantwortlicher 
Aufgabenträger, soweit ihm Aufgaben vom Rhein-Sieg-
Kreis übertragen wurden. 

 

Der Rhein-Sieg-Kreis hat der Anstalt ebenso gemäß 
§ 114 a Absatz 3 Satz 2 GO NRW das Recht einge-
räumt, an seiner Stelle Satzungen für die ihr übertrage-
nen Aufgaben zu erlassen. 

Der Rhein-Sieg-Kreis hat der Anstalt ebenso gemäß 
§ 114 a Absatz 3 Satz 2 GO NRW das Recht einge-
räumt, an seiner Stelle Satzungen für die ihr übertrage-
nen Aufgaben zu erlassen. 

 

Das Recht zur Aufgabenwahrnehmung umfasst daher 
gemäß § 3 der Unternehmenssatzung auch das Recht 
der Anstalt, Satzungen zu erlassen. 

Das Recht zur Aufgabenwahrnehmung umfasst daher 
gemäß § 3 der Unternehmenssatzung auch das Recht 
der Anstalt, Satzungen zu erlassen. 

 

Ebenso obliegt der Anstalt das Recht zur Erhebung der 
Gebühren nach den Vorschriften des Kommunalabga-
bengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW, 
GV.NW.1969, S. 712) in der derzeit gültigen Fassung für 
die ihr nach § 2 Absatz 1 der Unternehmenssatzung 
übertragenen Aufgaben einschließlich der in der „Sat-
zung über die Gebührenerhebung im Bereich der Ab-
fallentsorgung“ des Rhein-Sieg-Kreises aufgeführten 
Gebühren. 

Ebenso obliegt der Anstalt das Recht zur Erhebung der 
Gebühren nach den Vorschriften des Kommunalabga-
bengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW, 
GV.NW.1969, S. 712) in der derzeit gültigen Fassung für 
die ihr nach § 2 Absatz 1 der Unternehmenssatzung 
übertragenen Aufgaben einschließlich der in der „Sat-
zung über die Gebührenerhebung im Bereich der Ab-
fallentsorgung“ des Rhein-Sieg-Kreises aufgeführten 
Gebühren. 

 

Demgegenüber nimmt der Zweckverband Rheinische 
Entsorgungs-Kooperation (REK) als öffentlich-rechtli-
cher Entsorgungsträger nach einer von ihm erlassenen 
Abfallsatzung folgende Aufgaben wahr, die insofern 

Demgegenüber nimmt der Zweckverband Rheinische 
Entsorgungs-Kooperation (REK) als öffentlich-rechtli-
cher Entsorgungsträger nach einer von ihm erlassenen 
Abfallsatzung folgende Aufgaben wahr, die insofern 

 



Seite 4 von 30 
 

Gültige Fassung vorgesehene Änderungen Bemerkung 

nicht Bestandteil der vorliegenden Abfallsatzung der 
RSAG AöR sind: 

nicht Bestandteil der vorliegenden Abfallsatzung der 
RSAG AöR sind: 

 die Entsorgung von Sperrmüllabfällen aus privaten 
Haushalten, 

 die Entsorgung von Sperrmüllabfällen aus privaten 
Haushalten, 

 

 die Entsorgung der sonstigen im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises angefallenen und überlassenen Ab-
fälle aus privaten Haushalten sowie Abfälle zur Be-
seitigung aus anderen Herkunftsbereichen, 

 die Entsorgung der sonstigen im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises angefallenen und überlassenen Ab-
fälle aus privaten Haushalten sowie Abfälle zur Be-
seitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit 
sie von der kommunalen Einsammlung erfasst 
sind. 

Der Aufgabenkatalog des 
REK wird im Hinblick auf 
die Entsorgung der Ab-
fälle zur Beseitigung aus 
anderen Herkunftsberei-
chen konkretisiert. (Hinter-
grund: Abgrenzung zur 
Pflichtenübertragung auf 
die ERS) 

 die Entsorgung der angefallenen und überlasse-
nen Abfälle aus Papier, Pappe und Karton (PPK) 
aus privaten Haushalten, 

 die Entsorgung der angefallenen und überlasse-
nen Abfälle aus Papier, Pappe und Karton (PPK) 
aus privaten Haushalten, 

 

 sowie die Entsorgung der im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises angefallenen und überlassenen Bio-
abfälle im Sinne des § 3 Absatz 7 KrWG mit Aus-
nahme der Garten- und Parkabfälle sowie der 
Landschaftspflegeabfälle (§ 3 Absatz 7 Nr. 1,2 
KrWG) aus privaten Haushalten. 

 sowie die Entsorgung der im Gebiet des Rhein-
Sieg-Kreises angefallenen und überlassenen Bio-
abfälle im Sinne des § 3 Absatz 7 KrWG mit Aus-
nahme der Garten- und Parkabfälle sowie der 
Landschaftspflegeabfälle (§ 3 Absatz 7 Nr. 1,2 
KrWG) aus privaten Haushalten. 

 

§ 3 Umfang der Abfallentsorgung und ausge-
schlossene Abfälle 

§ 3 Umfang der Abfallentsorgung und ausge-
schlossene Abfälle 

 

(1) Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst nach nä-
herer Bestimmung der §§ 5 ff. folgende Leistungen 
bei der Sammlung und Entsorgung von Abfällen 

(1) Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst nach nä-
herer Bestimmung der §§ 5 ff. folgende Leistungen 
bei der Sammlung und Entsorgung von Abfällen 
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aus privaten Haushaltungen und von Abfällen aus 
anderen Herkunftsbereichen: 

aus privaten Haushaltungen und von Abfällen aus 
anderen Herkunftsbereichen: 

1. Bereitstellen von Abfallbehältern 1. Bereitstellen von Abfallbehältern  

2. Sammlung von Restmüll  2. Sammlung von Restmüll  

3. Sammlung und Entsorgung von Wertstoffen 3. Sammlung und Entsorgung von Wertstoffen  

4. Sammlung von Papier und Pappe 4. Sammlung von Papier und Pappe  

5. Sammlung von Bioabfällen 5. Sammlung von Bioabfällen  

6. Sammlung und Entsorgung von Grünabfäl-
len 

6. Sammlung und Entsorgung von Grünabfäl-
len 

 

7. Sammlung von Sperrmüll 7. Sammlung von Sperrmüll  

8. Sammlung von Elektroaltgeräten 8. Sammlung von Elektroaltgeräten  

9. Sammlung und Entsorgung von Sonderab-
fällen 

9. Sammlung und Entsorgung von Sonderab-
fällen 

 

10. Abfallberatung 10. Abfallberatung  

11. Sammlung von wildem Müll 11. Sammlung von wildem Müll  

12. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung 
von Straßenpapierkörben 

12. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung 
von Straßenpapierkörben 
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(2) Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe 
werden über die Papiertonne, Verkaufsverpackun-
gen aus Metall, Kunst- und Verbundstoffen über 
die Wertstofftonne erfasst und einer Verwertung 
zugeführt. Außerhalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung werden Verkaufsverpackungen aus Glas 
über Depotcontainer erfasst und einer Verwertung 
zugeführt. 

(2) Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe 
werden über die Papiertonne, Verkaufsverpackun-
gen aus Metall, Kunst- und Verbundstoffen über 
die Wertstofftonne erfasst und einer Verwertung 
zugeführt. Außerhalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung werden Verkaufsverpackungen aus Glas 
über Depotcontainer erfasst und einer Verwertung 
zugeführt. 

 

(3) Von der Einsammlung, Annahme und Entsorgung 
im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung aus-
geschlossen sind die Abfälle, die im beigefügten 

Ausschlusskatalog aufgeführt sind. Der Aus-
schlusskatalog ist Bestandteil der Satzung und 
durch die Bezirksregierung genehmigt. Der Aus-
schluss gilt nicht für Abfälle im Sinne von § 11. 

(3) Von der Einsammlung, Annahme und Entsorgung 
im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung aus-
geschlossen sind die Abfälle, die im beigefügten 

Ausschlusskatalog aufgeführt sind. Der Aus-
schlusskatalog ist Bestandteil der Satzung und 
durch die Bezirksregierung genehmigt. Der Aus-
schluss gilt nicht für Abfälle im Sinne von § 11. 

 

(4) Einige Abfälle zur Beseitigung können durch ihre 
Art und/oder Menge nicht im Rahmen der öffentli-
chen Abfallentsorgung gesammelt werden. Diese 
Abfälle wie z. B. Bauschutt, Straßenaufbruch, As-
best und Bodenaushub sind dennoch der RSAG 
AöR nach Maßgabe ihrer Benutzungsordnung zu 
überlassen. Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen gemäß § 2 Ab-
satz 2, die nicht im Rahmen der öffentlichen Ab-
fallentsorgung gesammelt werden können, sind 
der EntsorgungsService Rhein-Sieg GmbH (ERS) 
nach Maßgabe ihrer Betriebsordnung zu überlas-
sen. 

(4) Einige Abfälle zur Beseitigung können durch ihre 
Art und/oder Menge nicht im Rahmen der öffentli-
chen Abfallentsorgung gesammelt werden. Diese 
Abfälle wie z. B. Bauschutt, Straßenaufbruch, As-
best und Bodenaushub sind dennoch der RSAG 
AöR nach Maßgabe ihrer Benutzungsordnung zu 
überlassen. Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen gemäß § 2 Ab-
satz 2, die nicht im Rahmen der öffentlichen Ab-
fallentsorgung gesammelt werden können, sind 
der ERS EntsorgungsService Rhein-Sieg GmbH 
(ERS) nach Maßgabe ihrer Betriebsordnung zu 
überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

(5) Für die öffentliche Abfallentsorgung gemäß Ab-
satz 1 stellt die RSAG AöR von ihr betriebene bzw. 

(5) Für die öffentliche Abfallentsorgung gemäß Ab-
satz 1 stellt die RSAG AöR von ihr betriebene bzw. 
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in ihrem Auftrag betriebene Abfallentsorgungsan-
lagen zur Verfügung. Für die Anlagen gilt die Be-
nutzungsordnung der RSAG AöR. Abfälle, die 
nach Absatz 3 ausgeschlossen sind und nicht auf 
den Anlagen der RSAG AöR angenommen wer-
den, müssen vom Besitzer in Anlagen entsorgt 
werden, die für die jeweilige Abfallart zugelassen 
sind. 

in ihrem Auftrag betriebene Abfallentsorgungsan-
lagen zur Verfügung. Für die Anlagen gilt die Be-
nutzungsordnung der RSAG AöR. Abfälle, die 
nach Absatz 3 ausgeschlossen sind und nicht auf 
den Anlagen der RSAG AöR angenommen wer-
den, müssen vom Besitzer in Anlagen entsorgt 
werden, die für die jeweilige Abfallart zugelassen 
sind. 

(6) Die ERS ist verpflichtet, Abfälle zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen gemäß Absatz 4 
gegen Entgelt anzunehmen. Es gilt die Betriebs-
ordnung der ERS. 

(6) Die ERS ist verpflichtet, Abfälle zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen gemäß Absatz 4 
gegen Entgelt anzunehmen. Es gilt die Betriebs-
ordnung der ERS. 

 

§ 4 Anschluss und Benutzung § 4 Anschluss und Benutzung  

(1) Die Eigentümer bewohnter Grundstücke sind ver-
pflichtet ihr Grundstück an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen (Anschlusszwang). Der 
Anschlusszwang besteht auch für Grundstücke, 
die anderweitig z. B. gewerblich/industriell und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohn-
zwecken genutzt werden.  

(1) Die Eigentümer bewohnter Grundstücke sind ver-
pflichtet ihr Grundstück an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen (Anschlusszwang). Der 
Anschlusszwang besteht auch für Grundstücke, 
die anderweitig z. B. gewerblich/industriell und 
gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohn-
zwecken genutzt werden. 

 

Den Grundstückseigentümern gleichgestellt sind 
der Erbbauberechtigte, die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, der Wohnungseigentümer und der 
Wohnberechtigte im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, der Campingplatzbetreiber, der 
Nießbraucher sowie alle sonstigen zur Nutzung ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigten. Der 
Grundstückseigentümer wird von seinen Verpflich-

Den Grundstückseigentümern gleichgestellt sind 
der Erbbauberechtigte, die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, der Wohnungseigentümer und der 
Wohnberechtigte im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, der Campingplatzbetreiber, der Be-
treiber eines Bootsstegs, der Nießbraucher sowie 
alle sonstigen zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigten. Der Grundstückseigentümer 

Betreiber von Bootsste-
gen werden nunmehr den 
Grundstückseigentümern 
als Anschluss- und Benut-
zungspflichtige gleichge-
stellt.  
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tungen nicht dadurch befreit, dass neben ihm an-
dere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhan-
den sind.  

wird von seinen Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihm andere Anschluss- und Be-
nutzungspflichtige vorhanden sind. 

(2) Jeder Eigentümer bewohnter Grundstücke im 
Sinne von § 4 Absatz 6 Satz 1 und jeder Abfallbe-
sitzer im Geltungsbereich der Satzung - ausge-
nommen Absatz 3 - ist verpflichtet, die bei ihm an-
fallenden Abfälle zur Beseitigung und Verwertung 
der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Für die im Rahmen der öf-
fentlichen Abfallentsorgung gemäß § 3 Absatz 1 
angebotenen Leistungen sind die angebotenen 
Sammelsysteme und Sondersammlungen ent-
sprechend den Regelungen der §§ 5 bis 11 zu be-
nutzen. Die Benutzung beginnt, wenn dem Benut-
zungspflichtigen die nach dieser Satzung festge-
legten Abfallbehälter auf dem Grundstück zur Ver-
fügung gestellt worden sind und das Grundstück 
zur Entleerung dieser Abfallbehälter turnusgemäß 
von einem Abfallfahrzeug angefahren wird. Wird 
als Abfallbehälter ein Unterflurcontainer verwen-
det, setzt die Benutzung zusätzlich den Abschluss 
eines Vertrages über Errichtung und Betrieb einer 
Unterflursammelstelle mit der RSAG AöR nach § 9 
Absatz 4 voraus. Zur Durchsetzung des An-
schluss- und Benutzungszwanges kann die RSAG 
AöR das Behältervolumen und den Abfuhrrhyth-
mus festsetzen. 

(2) Jeder Eigentümer bewohnter Grundstücke im 
Sinne von § 4 Absatz 6 Satz 1 und jeder Abfallbe-
sitzer im Geltungsbereich der Satzung - ausge-
nommen Absatz 3 - ist verpflichtet, die bei ihm an-
fallenden Abfälle zur Beseitigung und Verwertung 
der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Für die im Rahmen der öf-
fentlichen Abfallentsorgung gemäß § 3 Absatz 1 
angebotenen Leistungen sind die angebotenen 
Sammelsysteme und Sondersammlungen ent-
sprechend den Regelungen der §§ 5 bis 11 zu be-
nutzen. Die Benutzung beginnt, wenn dem Benut-
zungspflichtigen die nach dieser Satzung festge-
legten Abfallbehälter auf dem Grundstück zur Ver-
fügung gestellt worden sind und das Grundstück 
zur Entleerung dieser Abfallbehälter turnusgemäß 
von einem Abfallfahrzeug angefahren wird. Wird 
als Abfallbehälter ein Unterflurcontainer verwen-
det, setzt die Benutzung zusätzlich den Abschluss 
eines Vertrages über Errichtung und Betrieb einer 
Unterflursammelstelle mit der RSAG AöR nach § 9 
Absatz 4 voraus. Zur Durchsetzung des An-
schluss- und Benutzungszwanges kann die RSAG 
AöR das Behältervolumen und den Abfuhrrhyth-
mus festsetzen. 

 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht, 
wenn Abfälle zur Verwertung durch den An-
schluss- und Benutzungspflichtigen selbst auf dem 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht, 
wenn Abfälle zur Verwertung durch den An-
schluss- und Benutzungspflichtigen selbst auf dem 
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an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlosse-
nen und zu Wohnzwecken genutzten Grundstück 
ordnungsgemäß, schadlos und hochwertig verwer-
tet werden. 

an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlosse-
nen und zu Wohnzwecken genutzten Grundstück 
ordnungsgemäß, schadlos und hochwertig verwer-
tet werden. 

(4) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerb-
lich/industriell genutzt werden, haben gleicherma-
ßen die Verpflichtung nach Absatz 1 und 2, die auf 
diesen Grundstücken anfallenden Restabfälle der 
öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen. 

(4) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu 
Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerb-
lich/industriell genutzt werden, haben gleicherma-
ßen die Verpflichtung nach Absatz 1 und 2, die auf 
diesen Grundstücken anfallenden Restabfälle der 
öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen. 

 

(5) Den Regelungen über den Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß den Absätzen 1 bis 4 steht ein 
entsprechendes Anschluss- und Benutzungsrecht 
gegenüber. 

(5) Den Regelungen über den Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß den Absätzen 1 bis 4 steht ein 
entsprechendes Anschluss- und Benutzungsrecht 
gegenüber. 

 

(6) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. Im Zweifel 
wird die Eintragung im Grundbuch herangezogen. 

(6) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jeder zu-
sammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. Im Zweifel 
wird die Eintragung im Grundbuch herangezogen. 

 

Die Anschlusspflicht eines Grundstückes wird mit 
dem Zeitpunkt begründet, in dem das Grundstück 
für Wohn- und/oder andere Zwecke (s. Absatz 4) 
genutzt wird. 

Die Anschlusspflicht eines Grundstückes wird mit 
dem Zeitpunkt begründet, in dem das Grundstück 
für Wohn- und/oder andere Zwecke (s. Absatz 4) 
genutzt wird. 

 

Den gewerblichen Grundstücken gleichgestellt 
sind z. B. Verwaltungen, Schulen, Kirchen, Kaser-
nen, Krankenhäuser, Arzt- und Büropraxen, Sport-
anlagen, Dorfgemeinschaftshäuser und Camping-
plätze (s. die aufgeführten Branchen in § 5b Ab-
satz 2). 

Den gewerblichen Grundstücken gleichgestellt 
sind z. B. Verwaltungen, Schulen, Kirchen, Kaser-
nen, Krankenhäuser, Arzt- und Büropraxen, Sport-
anlagen, Dorfgemeinschaftshäuser und Camping-
plätze (s. die aufgeführten Branchen in § 5b Ab-
satz 2). 
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§ 5 a Restmüll aus privaten Haushaltungen § 5 a Restmüll aus privaten Haushaltungen  

(1) Für das Einsammeln und Befördern von Restmüll 
aus privaten Haushaltungen werden zugelassen: 

(1) Für das Einsammeln und Befördern von Restmüll 
aus privaten Haushaltungen werden zugelassen: 

 

a) Abfallgefäße a) Abfallgefäße  

1. 80-Liter-Abfallbehälter 1. 80-Liter-Abfallbehälter  

2. 120-Liter-Abfallbehälter 2. 120-Liter-Abfallbehälter  

3. 240-Liter-Abfallbehälter 3. 240-Liter-Abfallbehälter  

4. 660-Liter-Abfallcontainer 4. 660-Liter-Abfallcontainer  

5. 770-Liter-Abfallcontainer 5. 770-Liter-Abfallcontainer (Auslaufmodell) Es sollen künftig keine 
neuen 770-Liter-Abfall-
container für Restmüll aus 
privaten Haushalten mehr 
aufgestellt werden. 

6. 1.100-Liter-Abfallcontainer 6. 1.100-Liter-Abfallcontainer  

7. Unterflurcontainer in diversen Größen 7. Unterflurcontainer in diversen Größen  

b) Beistellsäcke der RSAG AöR mit 70 Liter In-
halt. 

b) Beistellsäcke der RSAG AöR mit 70 Liter In-
halt. 

 

Die Beistellsäcke der RSAG AöR sind nur für 
vorübergehend mehr anfallende Abfälle zu 

Die Beistellsäcke der RSAG AöR sind nur für 
vorübergehend mehr anfallende Abfälle zu 
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benutzen, die sich zum Einsammeln und Be-
fördern eignen und gemäß § 3 Absatz 3 nicht 
ausgeschlossen sind. Die Verwendung die-
ser Beistellsäcke ersetzt nicht den in § 4 an-
geordneten Anschluss- und Benutzungs-
zwang. 

benutzen, die sich zum Einsammeln und Be-
fördern eignen und gemäß § 3 Absatz 3 nicht 
ausgeschlossen sind. Die Verwendung die-
ser Beistellsäcke ersetzt nicht den in § 4 an-
geordneten Anschluss- und Benutzungs-
zwang. 

(2) Das Mindestbehältervolumen beträgt 20 Liter je 
Haushalt und Woche. Mehrere Haushalte und an-
derweitig genutzte Einheiten auf einem Grund-
stück, die mittels eines gemeinsamen Abgabenbe-
scheides veranlagt werden, können zur Verringe-
rung der Behälteranzahl Behälter gemeinsam nut-
zen. Hierdurch kann sich das Mindestbehältervolu-
men für Haushalte auf 15 Liter je Haushalt und 
Woche reduzieren, sofern dies mit den nach Ab-
satz 1 a) zugelassenen Behältern erreichbar ist. 

(2) Das Mindestbehältervolumen beträgt 20 Liter je 
Haushalt und Woche. Mehrere Haushalte und an-
derweitig genutzte Einheiten auf einem Grund-
stück, die mittels eines gemeinsamen Abgabenbe-
scheides veranlagt werden, können zur Verringe-
rung der Behälteranzahl Behälter gemeinsam nut-
zen. Hierdurch kann sich das Mindestbehältervolu-
men für Haushalte auf 15 Liter je Haushalt und 
Woche reduzieren, sofern dies mit den nach Ab-
satz 1 a) zugelassenen Behältern erreichbar ist. 

 

§ 5 b Restmüll aus anderen Herkunftsbereichen § 5 b Restmüll aus anderen Herkunftsbereichen  

(1) Für die Sammlung von Restmüll aus anderen Her-
kunftsbereichen werden zugelassen: 

(1) Für die Sammlung von Restmüll aus anderen Her-
kunftsbereichen werden zugelassen: 

 

1.  80-Liter Abfallbehälter 1.  80-Liter Abfallbehälter  

2.  120-Liter Abfallbehälter 2.  120-Liter Abfallbehälter  

3.  240-Liter Abfallbehälter 3.  240-Liter Abfallbehälter  

4. Abfall container nach Betriebsordnung der ERS 4. Abfall container nach Betriebsordnung der ERS  

5. Unterflurcontainer nach Betriebsordnung der 
ERS 

5. Unterflurcontainer nach Betriebsordnung der 
ERS 
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(2) Für andere Herkunftsbereiche, die über Abfallbe-
hälter entsorgen, wird der Behälterbedarf für Ab-
fälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von 
branchenspezifischen Kennzahlen ermittelt.  

(2) Für andere Herkunftsbereiche, die über Abfallbe-
hälter entsorgen, wird der Behälterbedarf für Ab-
fälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von 
branchenspezifischen Kennzahlen ermittelt. 

 

Die Kennzahlen werden wie folgt bestimmt: Die Kennzahlen werden wie folgt bestimmt:  

Branche Einheit Kennzahl/ 

Liter je 
Woche 

a. Speise- und 
Schankwirtschaften 
wie z. B. Restau-
rants, Fastfoodket-
ten, Imbisse, Cafés, 
Großkantinen, Knei-
pen, Kioske, Eisbu-
den, Catering-/Party-
services, Kinos 

Beschäftigter 36 

b. Schulen und Kin-
derbetreuungsein-
richtungen  

sowie Vergleichbare 

Schüler/Stu-
dent/Kind 

1 

c. Lebensmittel-Groß- 
und -Einzelhandel   

Beschäftigter 6 

d. Sonstiger Einzel– 
und Großhandel  

wie z. B. Schmuck, 
Textilwaren, Mö-
bel, Buchhandel, 
Warenhäuser, 

Beschäftigter 5 

Branche Einheit Kennzahl/ 

Liter je 
Woche 

a. Speise- und 
Schankwirtschaften 
wie z. B. Restau-
rants, Fastfoodket-
ten, Imbisse, Cafés, 
Großkantinen, Knei-
pen, Kioske, Eisbu-
den, Catering-/Party-
services, Kinos 

Beschäftigter 36 

b. Schulen und Kin-
derbetreuungsein-
richtungen  

sowie Vergleichbare 

Schüler/Stu-
dent/Kind 

1 

c. Lebensmittel-Groß- 
und -Einzelhandel   

Beschäftigter 6 

d. Sonstiger Einzel– 
und Großhandel  

wie z. B. Schmuck, 
Textilwaren, Mö-
bel, Buchhandel, 
Warenhäuser, 

Beschäftigter 5 
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Elektrohandel, 
Kfz-Handel, Spiel-
waren, Bau-
märkte, Apothe-
ken, Tabakwaren, 
Optiker, Schuhlä-
den 

e. Industrie, Hand-
werk und sonstige 
Gewerbe 

wie z. B. Produkti-
onsbetriebe, Tischle-
reien, Installateure, 
Friseure, Floristen, 
Tankstellen, Kfz-
Werkstätten, Garten-
/Landschaftsbau-Be-
triebe, Nagelstudios, 
Reinigungsfirmen, 
Speditionen, Busbe-
triebe, Taxiunterneh-
men, Schifffahrtsge-
sellschaften, Ret-
tungsdienste, Ener-
gieversorger, Fried-
höfe, Landwirt-
schafts- und Zucht-
betriebe  

Beschäftigter 5 

Elektrohandel, 
Kfz-Handel, Spiel-
waren, Bau-
märkte, Apothe-
ken, Tabakwaren, 
Optiker, Schuhlä-
den 

e. Industrie, Hand-
werk und sonstige 
Gewerbe 

wie z. B. Produkti-
onsbetriebe, Tischle-
reien, Installateure, 
Friseure, Floristen, 
Tankstellen, Kfz-
Werkstätten, Garten-
/Landschaftsbau-Be-
triebe, Nagelstudios, 
Reinigungsfirmen, 
Speditionen, Busbe-
triebe, Taxiunterneh-
men, Schifffahrtsge-
sellschaften, Ret-
tungsdienste, Ener-
gieversorger, Fried-
höfe, Landwirt-
schafts- und Zucht-
betriebe  

Beschäftigter 5 
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f. Beherbergungsbe-
triebe 

wie z. B. Hotels, 
Pensionen, Jugend-
herbergen, 
Kurheime, Camping-
plätze mit überwie-
gendem Anteil an 
Dauercampern 

Bett/Stell-
platz 

4 

g. Krankenhäuser und 
Heime 

wie z. B. Pflege-, 
Kinder- und Alten-
heime 

Bett 16 

h. Verwaltungen und 
Vergleichbare 

wie z. B. Banken, 
Praxen, Versicherun-
gen, Kanzleien, Mak-
ler, Unternehmens-
berater, Partnerver-
mittlungen, Steuer-
berater, Sachver-
ständige, Pfarrämter, 
Kirchen, Verbände, 
Vereine, Freiberufler, 
Architekten  

Beschäftigter 3 

 

f. Beherbergungsbe-
triebe 

wie z. B. Hotels, 
Pensionen, Jugend-
herbergen, 
Kurheime, Camping-
plätze mit überwie-
gendem Anteil an 
Dauercampern, 
Bootsstege 

Bett/Stell-
platz 

4 

g. Krankenhäuser und 
Heime 

wie z. B. Pflege-, 
Kinder- und Alten-
heime 

Bett 16 

h. Verwaltungen und 
Vergleichbare 

wie z. B. Banken, 
Praxen, Versicherun-
gen, Kanzleien, Mak-
ler, Unternehmens-
berater, Partnerver-
mittlungen, Steuer-
berater, Sachver-
ständige, Pfarrämter, 
Kirchen, Verbände, 
Vereine, Freiberufler, 
Architekten  

Beschäftigter 3 

 

Bootsstege werden zur 
Berechnung des Mindest-
behältervolumens unter 
der Branche „Beherber-
gungsbetriebe“ (§ 5 b 
Abs. 2 f Abfallsatzung) 
aufgenommen. So kann 
das Volumen unter Zu-
grundelegung der bran-
chenspezifischen Kenn-
zahlen festgesetzt wer-
den. 

(3) Für die Branchen, für die die Aufzählung unter Ab-
satz 2 keine Regelung enthält, wird das Mindest-
behältervolumen im Einzelfall durch die RSAG 

(3) Für die Branchen, für die die Aufzählung unter Ab-
satz 2 keine Regelung enthält, wird das Mindest-
behältervolumen im Einzelfall durch die RSAG 
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AöR auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs 
festgesetzt. 

AöR auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs 
festgesetzt. 

(4) Beschäftigte sind alle in einem Betrieb Tätigen 
(z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 
Familienangehörige, Auszubildende, Zeitarbeits-
kräfte). Beschäftige, die weniger als die branchen-
übliche Arbeitszeit (mindestens 8 Stunden/Tag) 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung in 
Vollzeitstunden umgerechnet. Ergibt die Summe 
der Teilzeitbeschäftigten keine ganze Zahl, so wird 
diese auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Mit-
arbeiter, welche sich überwiegend nicht auf dem 
Firmengelände/in dem Bürogebäude aufhalten 
(z. B. Monteure, Außendienstmitarbeiter und Ver-
gleichbare) und die über keinen eigenen Arbeits-
platz verfügen, können anteilig berechnet werden. 
Zugrunde gelegt wird mindestens 1 Stunde pro Be-
schäftigtem und Tag. 

(4) Beschäftigte sind alle in einem Betrieb Tätigen 
(z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 
Familienangehörige, Auszubildende, Zeitarbeits-
kräfte). Beschäftige, die weniger als die branchen-
übliche Arbeitszeit (mindestens 8 Stunden/Tag) 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung in 
Vollzeitstunden umgerechnet. Ergibt die Summe 
der Teilzeitbeschäftigten keine ganze Zahl, so wird 
diese auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Mit-
arbeiter, welche sich überwiegend nicht auf dem 
Firmengelände/in dem Bürogebäude aufhalten 
(z. B. Monteure, Außendienstmitarbeiter und Ver-
gleichbare) und die über keinen eigenen Arbeits-
platz verfügen, können anteilig berechnet werden. 
Zugrunde gelegt wird mindestens 1 Stunde pro Be-
schäftigtem und Tag. 

 

(5) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat der 
RSAG AöR zur Ermittlung der Kennzahlen die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Ansonsten ist 
die RSAG AöR berechtigt, die Zahl der Einheiten 
gemäß Absatz 2 zu schätzen. 

(5) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat der 
RSAG AöR zur Ermittlung der Kennzahlen die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Ansonsten ist 
die RSAG AöR berechtigt, die Zahl der Einheiten 
gemäß Absatz 2 zu schätzen. 

 

(6) Die Festlegung des Mindestbehältervolumens un-
ter Zugrundelegung der branchenspezifischen 
Kennzahlen wird sukzessive eingeführt. Bis dahin 
gilt für die Veranlagung von anderen Herkunftsbe-
reichen § 5 a Absatz 2. 

(6) Die Festlegung des Mindestbehältervolumens un-
ter Zugrundelegung der branchenspezifischen 
Kennzahlen wird sukzessive eingeführt. Bis dahin 
gilt für die Veranlagung von anderen Herkunftsbe-
reichen § 5 a Absatz 2. 
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(7) Die Abfuhr von Restmüllcontainern anderer Her-
kunftsbereiche ist durch die Betriebsordnung der 
ERS geregelt.  

(7) Die Abfuhr von Restmüllcontainern anderer Her-
kunftsbereiche ist durch die Betriebsordnung der 
ERS geregelt. 

 

§ 6 Bio- und Grünabfälle § 6 Bio- und Grünabfälle  

(1) a) Bioabfälle sind alle im Haushalt und in ande-
ren Herkunftsbereichen anfallenden kom-
postierbaren Abfälle in haushaltsüblichen 
Mengen.  

(1) a) Bioabfälle sind alle im Haushalt und in ande-
ren Herkunftsbereichen anfallenden kom-
postierbaren Abfälle in haushaltsüblichen 
Mengen.  

 

b) Grünabfälle sind Bioabfälle aus dem Gar-
tenbereich wie z. B. Laub, Grasschnitt, 
Strauch- und Astwerk bis 8 cm Durchmes-
ser. 

b) Grünabfälle sind Bioabfälle aus dem Gar-
tenbereich wie z. B. Laub, Grasschnitt, 
Strauch- und Astwerk bis 8 cm Durchmes-
ser. 

 

(2) a) Für das Einsammeln und Befördern von Bio-
abfällen werden zugelassen: 

(2) a) Für das Einsammeln und Befördern von Bio-
abfällen werden zugelassen: 

 

1. 120-Liter-Biotonne 1. 120-Liter-Biotonne  

2. 240-Liter-Biotonne 2. 240-Liter-Biotonne  

3. 660-Liter-Biocontainer 3. 660-Liter-Biocontainer  

4. Unterflurcontainer in diversen Größen 4. Unterflurcontainer in diversen Größen  

b) Für das Einsammeln und Befördern von Bi-
oabfällen außerdem: 

b) Für das Einsammeln und Befördern von Bi-
oabfällen außerdem: 
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Beistellsack für Bioabfälle der RSAG AöR 
mit 100 Litern Inhalt (entsprechend § 12 Ab-
satz 5 maximal bis zu einem Gewicht von 
35 kg). 

Beistellsack für Bioabfälle der RSAG AöR 
mit 100 Litern Inhalt (entsprechend § 12 Ab-
satz 5 maximal bis zu einem Gewicht von 
35 kg). 

 

Das Bereitstellen von Bündeln, Kartons o-
der Papiersäcken neben der Biotonne ist 
nicht zulässig. 

Das Bereitstellen von Bündeln, Kartons o-
der Papiersäcken neben der Biotonne ist 
nicht zulässig. 

 

c) Die Leerung der Biogefäße (vgl. § 6 Ab-
satz 2 a) und b)) erfolgt in den Monaten Ja-
nuar und Februar 2-wöchentlich, in den Mo-
naten März bis Dezember wahlweise wö-
chentlich oder 2-wöchentlich. Die wöchentli-
che Abfuhr ist die Regelentleerung. 

c) Die Leerung der Biogefäße (vgl. § 6 Ab-
satz 2 a) und b)) erfolgt in den Monaten Ja-
nuar und Februar 2-wöchentlich, in den Mo-
naten März bis Dezember wahlweise wö-
chentlich oder 2-wöchentlich. Die wöchentli-
che Abfuhr ist die Regelentleerung. 

 

d) In den Monaten Januar und Februar erfolgt 
im 2-wöchentlichen Rhythmus eine Weih-
nachtsbaumabfuhr. In der Zeit von Januar 
bis Dezember erfolgt eine separate Bündel-
sammlung im 4-wöchentlichen Rhythmus. 

d) Ab Jahresbeginn bis Anfang Februar wird 
es zwei Weihnachtsbaumabfuhren geben. 
Diese Termine stehen im Abfallkalender. In 
der Zeit von Januar bis Dezember erfolgt 
eine separate Bündelsammlung im 4-wö-
chentlichen Rhythmus. 

Die Dauer der Weih-
nachtsbaumabfuhr wird 
neu geregelt. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, je 
angefangene drei Privathaushalte - sofern diese 
nicht gemäß Absatz 5 hiervon befreit sind - min-
destens eine 120-Liter-Biotonne auf seinem 
Grundstück bereitzustellen. Es ist untersagt, nicht-
kompostierbare Abfälle in die Biotonne einzufüllen. 
Dies gilt auch für kompostierbare Kunststoffbeutel, 
weil sie in den Kompostwerken nicht vollständig 
verrotten. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, je 
angefangene drei Privathaushalte - sofern diese 
nicht gemäß Absatz 5 hiervon befreit sind - min-
destens eine 120-Liter-Biotonne 2-wöchentlich auf 
seinem Grundstück bereitzustellen. Es ist unter-
sagt, nichtkompostierbare Abfälle in die Biotonne 
einzufüllen. Dies gilt auch für sogenannte „kom-
postierbare“ Kunststoffbeutel, weil sie in den Kom-
postwerken nicht vollständig verrotten. 

 

 

Das Mindestbehältervolu-
men wird konkretisiert. 

Klarstellung 
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(4) Grünabfälle werden in einer separaten Bündels-
ammlung abgefahren. Hierzu sind die Grünabfälle 
gebündelt mit Abmessungen von max. 100x50x50 
cm bis zu einer Gesamtmenge von 3 m³ bereitzu-
stellen. Bündel werden nur abgefahren, wenn sie 
zuvor zur Abfuhr angemeldet worden sind. Die An-
meldung kann online oder telefonisch erfolgen.  

(4) Grünabfälle werden in einer separaten Bündels-
ammlung abgefahren. Hierzu sind die Grünabfälle 
gebündelt mit Abmessungen von max. 100x50x50 
cm bis zu einer Gesamtmenge von 3 m³ bereitzu-
stellen. Bündel werden nur abgefahren, wenn sie 
zuvor zur Abfuhr angemeldet worden sind. Die An-
meldung kann online oder telefonisch erfolgen.  

 

(5) Grundstückseigentümer und gegebenenfalls 
der/die Mieter sind von der Benutzung der Bio-
tonne befreit, wenn sie der RSAG AöR mitteilen, 
ob und in welchem Umfang sie den anfallenden Bi-
oabfall und die Grünabfälle selbst auf dem an die 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtungen an-
geschlossenen oder auf einem angrenzenden 
Grundstück ordnungsgemäß und schadlos verwer-
ten oder verwerten wollen. Die von der Benutzung 
der Biotonne befreiten Grundstückseigentü-
mer/Mieter sind berechtigt, Beistellsäcke für Bio-
abfälle zu nutzen und die Abfuhr von Grünabfällen 
gemäß § 6 Absatz 4 in Anspruch zu nehmen. Sie 
können die Grünabfälle aber auch selbst anliefern, 
vgl. § 10 a Absatz 5. Kommen die Grundstücksei-
gentümer und gegebenenfalls der/die Mieter der 
gesetzlichen Verwertungspflicht nicht nach, kann 
die RSAG AöR die Befreiung gemäß Satz 1 jeder-
zeit widerrufen.  

(5) Grundstückseigentümer und gegebenenfalls 
der/die Mieter sind von der Benutzung der Bio-
tonne befreit, wenn sie der RSAG AöR mitteilen, 
ob und in welchem Umfang sie den anfallenden Bi-
oabfall und die Grünabfälle selbst auf dem an die 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtungen an-
geschlossenen oder auf einem angrenzenden 
Grundstück ordnungsgemäß und schadlos verwer-
ten oder verwerten wollen. Die von der Benutzung 
der Biotonne befreiten Grundstückseigentü-
mer/Mieter sind berechtigt, Beistellsäcke für Bio-
abfälle zu nutzen und die Abfuhr von Grünabfällen 
gemäß § 6 Absatz 4 in Anspruch zu nehmen. Sie 
können die Grünabfälle aber auch selbst anliefern, 
vgl. § 10 a Absatz 5. Kommen die Grundstücksei-
gentümer und gegebenenfalls der/die Mieter der 
gesetzlichen Verwertungspflicht nicht nach, kann 
die RSAG AöR die Befreiung gemäß Satz 1 jeder-
zeit widerrufen.  

 

(6) Zur Kompostierung geeignet sind insbesondere 
Strauch- und Heckenschnitt, Grasschnitt, Laub, 
Gartenabfälle, Kleintiermist, Küchenabfälle. Beläs-
tigungen, insbesondere durch Gerüche, Insekten 
oder Nagetiere sind zu vermeiden.  

(6) Zur Kompostierung geeignet sind insbesondere 
Strauch- und Heckenschnitt, Grasschnitt, Laub, 
Gartenabfälle sowie Küchenabfälle. Belästigun-
gen, insbesondere durch Gerüche, Insekten oder 
Nagetiere sind zu vermeiden.  

Anpassung 
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§ 7 Papierabfälle § 7 Papierabfälle  

(1) Zu den Papierabfällen zählen neben Papier auch 
Pappe sowie Verpackungsabfälle aus Papier und 
Pappe. 

(1) Zu den Papierabfällen zählen neben Papier auch 
Pappe sowie Verpackungsabfälle aus Papier und 
Pappe. 

 

(2) a) Für das Einsammeln und Befördern von Pa-
pierabfällen werden zugelassen: 

(2) a) Für das Einsammeln und Befördern von Pa-
pierabfällen werden zugelassen: 

 

1.   240-Liter-Papiertonne 1.  240-Liter-Papiertonne  

 2.  660-Liter Papiercontainer Neues Angebot 

2.   770-Liter-Papiercontainer 3.  770-Liter-Papiercontainer 
  (Auslaufmodell) 

Es sollen zukünftig keine 
neuen 770-Liter-Papier-
container mehr aufgestellt 
werden. 

3.   1.100-Liter-Papiercontainer 4.  1.100-Liter-Papiercontainer  

4.  Unterflurcontainer in diversen Größen 5. Unterflurcontainer in diversen Größen  

b) Die Papierbehälter werden 4-wöchentlich 
abgefahren. 

b) Die 240-Liter Papiertonnen werden alle 4 
Wochen geleert. 

Konkretisierung 

c) Pappe und Kartonagen sind aus Platzgrün-
den zerkleinert in die Papiertonne zu geben. 
Großkartonagen werden nur dann abgefah-
ren, wenn sie gebündelt neben den Papier-
behälter bereitgelegt werden und ein Ge-
samtmaß von 100x50x50 cm nicht über-
schritten wird. 

c) Pappe und Kartonagen sind aus Platzgrün-
den zerkleinert in die Papiertonne zu geben. 
Großkartonagen werden nur dann abgefah-
ren, wenn sie gebündelt neben den Papier-
behälter bereitgelegt werden und ein Ge-
samtmaß von 100x50x50 cm nicht über-
schritten wird. 
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(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, je 
angefangene drei Privathaushalte mindestens 
eine 240-Liter-Papiertonne auf seinem Grundstück 
bereitzustellen.  

(3) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, je 
angefangene drei Privathaushalte mindestens 
eine 240-Liter-Papiertonne auf seinem Grundstück 
bereitzustellen.  

 

§ 8 Wertstoffe § 8 Wertstoffe  

(1) Zu den Wertstoffen zählen stoffgleiche Nichtverpa-
ckungen aus Metall und Kunststoff. 

(1) Zu den Wertstoffen zählen stoffgleiche Nichtverpa-
ckungen aus Metall und Kunststoff. 

 

(2) Für das Einsammeln und Befördern von Wertstof-
fen werden zugelassen: 

(2) Für das Einsammeln und Befördern von Wertstof-
fen werden zugelassen: 

 

a) 1. 240-Liter-Wertstofftonne b) 1. 240-Liter-Wertstofftonne  

2.   1.100-Liter-Wertstoffcontainer 2.  1.100-Liter-Wertstoffcontainer  

3.  Unterflurcontainer in diversen Größen 3.  Unterflurcontainer in diversen Größen  

b) 80-Liter Wertstoffsack b) 80-Liter Wertstoffsack  

Auf Antrag werden Wertstoffsäcke zugeteilt, wenn 
nachweislich aus Platzmangel die Aufstellung ei-
ner/mehrerer Wertstofftonne(n) nicht möglich ist. 

Auf Antrag werden Wertstoffsäcke zugeteilt, wenn 
nachweislich aus Platzmangel die Aufstellung ei-
ner/mehrerer Wertstofftonne(n) nicht möglich ist. 

 

(3) Die Wertstofftonnen und Wertstoffsäcke werden 4-
wöchentlich abgefahren. 

(3) Die 240-Liter-Wertstofftonnen und Wertstoffsäcke 
werden alle 4 Wochen geleert. 

Konkretisierung 

(4) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf 
seinem Grundstück für Haushalte mindestens eine 
240-Liter-Wertstofftonne bereitzustellen oder die 
gemäß Absatz 2 zugeteilten Wertstoffsäcke zu nut-
zen.  

(4) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf 
seinem Grundstück für Haushalte mindestens eine 
240-Liter-Wertstofftonne bereitzustellen oder die 
gemäß Absatz 2 zugeteilten Wertstoffsäcke zu nut-
zen.  
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§ 9 Sonderregelungen § 9 Sonderregelungen  

(1) Wird festgestellt, dass der Grundstückseigentümer 
ein den tatsächlichen Gegebenheiten nicht ausrei-
chendes Behältervolumen gemäß §§ 4 bis 8 vor-
hält, bestimmt die RSAG AöR das erforderliche 
Behältervolumen.  

(1) Wird festgestellt, dass der Grundstückseigentümer 
ein den tatsächlichen Gegebenheiten nicht ausrei-
chendes Behältervolumen gemäß §§ 4 bis 8 vor-
hält, bestimmt die RSAG AöR das erforderliche 
Behältervolumen.  

 

(2) Bei Großwohnanlagen, nicht dauernd bewohnten 
Grundstücken (z. B. Wochenendhaus, Ferienwoh-
nung) und wenn ein Grundstück über einen zu-
sammenhängenden Zeitraum von mindestens 6 
Monaten nicht bewohnt wird und auf dem Grund-
stück keine Abfälle anfallen, kann die RSAG AöR 
abweichende Regelungen von den §§ 4 bis 8 mit 
den Grundstückseigentümern vereinbaren, wenn 
dadurch eine geordnete Abfallentsorgung gewähr-
leistet bleibt. Für nicht dauernd bewohnte Grund-
stücke besteht regelmäßig nur ein Anschluss- und 
Benutzungszwang für Restmüll.  

(2) Bei Großwohnanlagen oder wenn ein Grundstück 
über einen zusammenhängenden Zeitraum von 
mindestens 6 Monaten nicht bewohnt wird (in die-
ser Zeit dürfen keine Abfälle auf dem Grundstück 
anfallen), kann die RSAG AöR abweichende Re-
gelungen von den §§ 4 bis 8 mit den Grundstücks-
eigentümern vereinbaren. 

Redaktionelle Anpassung 

Sonderregelungen, die 
häufiger vorkommen (Wo-
chenendhäuser, Aus-
landsaufenthalte und pfle-
gebedürftige Personen) 
werden in § 9 Absätze 2 
und 5 Abfallsatzung bzw. 
§ 5 Absatz 2 Gebühren-
satzung erwähnt. 

Alles andere sind Einzel-
fallentscheidungen. 

(3) Befinden sich auf zwei angrenzenden Grundstü-
cken insgesamt maximal drei Haushalte oder Ge-
werbebetriebe, so können diese auf Antrag die Be-
hälter gemäß § 5 Absatz 4 und der §§ 6 bis 8 ge-
meinsam nutzen. In dem Antrag ist derjenige 
Grundstückseigentümer zu benennen, an den der 
gemeinsame Abgabenbescheid, der die gesamte 
Jahresgebühr der beteiligten Haushalte oder Ge-
werbebetriebe enthält, gerichtet werden soll. Au-
ßerdem ist der Standplatz für die Behälter auf ei-

(3) Befinden sich auf zwei angrenzenden Grundstü-
cken insgesamt maximal drei Haushalte oder Ge-
werbebetriebe, so können diese auf Antrag die Be-
hälter gemäß § 5 Absatz 4 und der §§ 6 bis 8 ge-
meinsam nutzen. In dem Antrag ist derjenige 
Grundstückseigentümer zu benennen, an den der 
gemeinsame Abgabenbescheid, der die gesamte 
Jahresgebühr der beteiligten Haushalte oder Ge-
werbebetriebe enthält, gerichtet werden soll. Au-
ßerdem ist der Standplatz für die Behälter auf ei-
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nem der beiden Grundstücke verbindlich mitzutei-
len. Des Weiteren müssen sich die Grundstücksei-
gentümer verpflichten, für die gemeinsame Ge-
bührenschuld als Gesamtschuldner zu haften. Im 
Übrigen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Die Bewilligung eines Antrages zur gemeinsamen 
Behälternutzung benachbarter Grundstücke ist, 
insbesondere bei Verstößen gegen die eingegan-
genen Verpflichtungen, jederzeit von der RSAG 
AöR widerrufbar. 

nem der beiden Grundstücke verbindlich mitzutei-
len. Des Weiteren müssen sich die Grundstücksei-
gentümer verpflichten, für die gemeinsame Ge-
bührenschuld als Gesamtschuldner zu haften. Im 
Übrigen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Die Bewilligung eines Antrages zur gemeinsamen 
Behälternutzung benachbarter Grundstücke ist, 
insbesondere bei Verstößen gegen die eingegan-
genen Verpflichtungen, jederzeit von der RSAG 
AöR widerrufbar. 

(4) Die Nutzung eines Unterflurcontainers setzt die Er-
richtung eines unterflurfähigen Standplatzes vo-
raus. Die Einzelheiten zum Standort, der Stand-
platzerrichtung, der kostenmäßigen Abwicklung, 
der Einholung ggf. erforderlicher Genehmigungen, 
etc. werden durch gesonderten Vertrag festgelegt. 

(4) Die Nutzung eines Unterflurcontainers setzt die Er-
richtung eines unterflurfähigen Standplatzes vo-
raus. Die Einzelheiten zum Standort, der Stand-
platzerrichtung, der kostenmäßigen Abwicklung, 
der Einholung ggf. erforderlicher Genehmigungen 
etc. werden durch gesonderten Vertrag festgelegt. 

 

 (5) Bei nicht dauernd bewohnten Grundstücken (z. B. 
Wochenendhaus, Ferienwohnung) besteht regel-
mäßig nur ein Anschluss- und Benutzungszwang 
für Restmüll. 

siehe auch Absatz 2 

§ 10 Abholung von Sperrmüll und Elektro- und 
Elektronikgeräten  

§ 10 Abholung von Sperrmüll und Elektro- und 
Elektronikgeräten  

 

(1) Sperrmüll sind aus privaten Haushalten stam-
mende bewegliche Gegenstände, die wegen ihres 
Umfanges oder Gewichts nicht in Abfallbehältern 
oder Beistellsäcken der RSAG AöR bereitgestellt 
werden können. Es handelt sich hierbei um Ge-
genstände aus Wohnungen, die üblicherweise bei 
einem Auszug mitgenommen würden (z. B. Mobi-
liar, Matratzen, Bettgestelle, Lattenroste, nicht mit 

(1) Sperrmüll sind aus privaten Haushalten stam-
mende bewegliche Gegenstände, die wegen ihres 
Umfanges oder Gewichts nicht in Abfallbehältern 
oder Beistellsäcken der RSAG AöR bereitgestellt 
werden können. Es handelt sich hierbei um Ge-
genstände aus Wohnungen, die üblicherweise bei 
einem Auszug mitgenommen würden (z. B. Mobi-
liar, Matratzen, Bettgestelle, Lattenroste, nicht mit 
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Holzschutzmittel behandelte Gartenmöbel und 
sonstige sperrige Haushaltsgegenstände bis zu ei-
nem Gewicht von 70 kg im Einzelfall); darüber hin-
aus Hölzer aus dem Innenbereich wie Türblätter 
ohne Glas, Laminat, Paneelen oder Dielen. Abfälle 
aus Industrie und Gewerbe sind Sperrmüll, soweit 
sie nach Art und Menge mit dem aus Haushalten 
stammenden Sperrmüll nach Satz 1 und 2 ver-
gleichbar sind.  

Holzschutzmittel behandelte Gartenmöbel und 
sonstige sperrige Haushaltsgegenstände bis zu ei-
nem Gewicht von 70 kg im Einzelfall); darüber hin-
aus Hölzer aus dem Innenbereich wie Türblätter 
ohne Glas, Laminat, Paneelen oder Dielen. Abfälle 
aus Industrie und Gewerbe sind Sperrmüll, soweit 
sie nach Art und Menge mit dem aus Haushalten 
stammenden Sperrmüll nach Satz 1 und 2 ver-
gleichbar sind.  

Nicht zum Sperrmüll zählen: Nicht zum Sperrmüll zählen:  

a) Abfälle aus Umbau- und Renovierungsmaß-
nahmen wie Fenster und Haustüren, Bauhöl-
zer, Fachwerk und Dachsparren, 

a) Abfälle aus Umbau- und Renovierungsmaß-
nahmen wie Fenster und Haustüren, Bauhöl-
zer, Fachwerk und Dachsparren, 

 

b) behandelte Hölzer aus dem Außenbereich 
wie Zäune, Gartenmöbel, Palisadenhölzer, 
Sichtschutzwände, Bahnschwellen und 
Brandholz sowie 

b) behandelte Hölzer aus dem Außenbereich 
wie Zäune, Gartenmöbel, Palisadenhölzer, 
Sichtschutzwände, Bahnschwellen und 
Brandholz sowie 

 

c) Elektrogeräte im Sinne des Elektro- und 
Elektronikgesetzes (ElektroG) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

c) Elektrogeräte im Sinne des Elektro- und 
Elektronikgesetzes (ElektroG) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

(2) Elektro- und Elektronikgeräte sind strom-, akku- o-
der batteriebetriebene bewegliche Haushaltsge-
räte, die im Spannungsbereich eines normalen 
Hausanschlusses arbeiten und aufgrund ihres 
Schadstoff- oder Wertstoffgehaltes nicht über die 
Sperrmüllabfuhr entsorgt werden können. Hierzu 
gehören insbesondere Elektroherde, Mikrowellen-
geräte, Spülmaschinen, (Tief-) Kühlgeräte, 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Ölradiatoren, 

(2) Elektro- und Elektronikgeräte sind strom-, akku- o-
der batteriebetriebene bewegliche Haushaltsge-
räte, die im Spannungsbereich eines normalen 
Hausanschlusses arbeiten und aufgrund ihres 
Schadstoff- oder Wertstoffgehaltes nicht über die 
Sperrmüllabfuhr entsorgt werden können. Hierzu 
gehören insbesondere Elektroherde, Mikrowellen-
geräte, Spülmaschinen, (Tief-) Kühlgeräte, 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Ölradiatoren, 
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Fernsehgeräte, Computermonitore, Faxgeräte, 
Tischkopierer und Laserdrucker. 

Fernsehgeräte, Computermonitore, Faxgeräte, 
Tischkopierer und Laserdrucker. 

(3) Sperrmüll und Haushaltsgeräte werden nur nach 
vorheriger Anmeldung abgefahren. Je Anmeldung 
gelten dabei folgende Mengen- bzw. Gewichtsbe-
grenzungen: 

(3) Sperrmüll und Haushaltsgeräte werden nur nach 
vorheriger Anmeldung abgefahren. Je Anmeldung 
gelten dabei folgende Mengen- bzw. Gewichtsbe-
grenzungen: 

 

1 Sperrmüllabfuhr bis max. 3 m³ oder 1 Sperrmüllabfuhr bis max. 3 m³ oder  

1 Haushaltsgroßgerät bis max. 35 kg. 1 Haushaltsgroßgerät bis max. 70 kg. Anpassung an das maxi-
male Gewicht von Sperr-
mülleinzelstücken (§ 10 
Absatz 1 Satz 2 und § 12 
Absatz 5 Satz 5) 

Die Abfuhr von Sperrmüll oder den Haushaltsgroß-
geräten erfolgt nach Terminvorgabe. Die Abfuhr 
erfolgt nur an dem Objekt, an dem der Abfallerzeu-
ger gemeldet ist bzw. an dem Stellplatz, der die-
sem Objekt zugeordnet ist. Bei Selbstanlieferung 
gilt § 10a. 

Die Abfuhr von Sperrmüll oder den Haushaltsgroß-
geräten erfolgt nach Terminvorgabe. Die Abfuhr 
erfolgt nur an dem Objekt, an dem der Abfallerzeu-
ger gemeldet ist bzw. an dem Stellplatz, der die-
sem Objekt zugeordnet ist. Bei Selbstanlieferung 
gilt § 10a. 

 

§ 10 a  Selbstanlieferung von Elektro- und Elektro-
nikgeräten, Sperrmüll und Grünabfällen 

§ 10 a  Selbstanlieferung von Elektro- und Elektro-
nikgeräten, Sperrmüll und Grünabfällen 

 

(1) Die kostenfreie Annahme gilt nur für Elektro- und 
Elektronikgeräte aus privaten Haushaltungen und 
aus anderen Herkunftsbereichen, soweit die Be-
schaffenheit, Art und Menge der dort insgesamt 
anfallenden Altgeräte mit denen in privaten Haus-
haltungen anfallenden Altgeräten vergleichbar 
sind. 

(1) Die kostenfreie Annahme gilt nur für Elektro- und 
Elektronikgeräte aus privaten Haushaltungen und 
aus anderen Herkunftsbereichen, soweit die Be-
schaffenheit, Art und Menge der dort insgesamt 
anfallenden Altgeräte mit denen in privaten Haus-
haltungen anfallenden Altgeräten vergleichbar 
sind. 
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Elektro- und Elektronikgeräte, die sowohl von pri-
vaten Haushalten als auch von anderen Nutzern 
als privaten Haushalten genutzt werden, gelten, 
wenn sie Abfall werden, als Altgeräte aus privaten 
Haushalten. 

Elektro- und Elektronikgeräte, die sowohl von pri-
vaten Haushalten als auch von anderen Nutzern 
als privaten Haushalten genutzt werden, gelten, 
wenn sie Abfall werden, als Altgeräte aus privaten 
Haushalten. 

 

(2) Diese Geräte und ihre eigenständigen Bau-
teile/Komponenten können an den Entsorgungs-
anlagen der RSAG AöR kostenfrei abgegeben 
werden. Es gelten die Sortiervorschriften der 
RSAG AöR. 

(2) Diese Geräte können an den Entsorgungsanlagen 
der RSAG AöR kostenfrei abgegeben werden. Es 
gelten die Sortiervorschriften der RSAG AöR. 

Anpassung 

(3) Elektro- und Elektronikgeräte, die rein für die ge-
werbliche Nutzung bestimmt sind oder die Bedin-
gungen unter Absatz 1 und Absatz 2 nicht erfüllen, 
sind von der kostenfreien Abgabe und jeglicher An-
nahme ausgeschlossen. Geräte, die fest im Ge-
bäude installiert sind (beispielsweise Klimaanla-
gen), sind ebenfalls ausgeschlossen. 

(3) Elektro- und Elektronikgeräte, die rein für die ge-
werbliche Nutzung bestimmt sind oder die Bedin-
gungen unter Absatz 1 und Absatz 2 nicht erfüllen, 
sind von der kostenfreien Abgabe und jeglicher An-
nahme ausgeschlossen. Geräte, die fest im Ge-
bäude installiert sind (beispielsweise Klimaanla-
gen), sind ebenfalls ausgeschlossen. 

 

(4) Elektro- und Elektronikgeräte bis zu einer Kanten-
länge von 70 cm können am Elektro-Kleinteile-Mo-
bil abgegeben werden. Standplätze und Termine 
werden im Abfallkalender der RSAG AöR veröf-
fentlicht. 

(4) Elektro- und Elektronikgeräte bis zu einer Kanten-
länge von 50 cm können am Elektro-Kleinteile-Mo-
bil abgegeben werden. Standplätze und Termine 
sind im Abfallkalender der RSAG AöR veröffent-
licht. 

Entspricht nunmehr der 
Definition „Kleingeräte“ 
nach dem ElektroG. 

(5) Sperrmüll, Haushaltsgeräte und Grünabfälle kön-
nen auch zu den von der RSAG AöR betriebenen 
bzw. in ihrem Auftrag betriebenen Abfallentsor-
gungsanlagen gebracht werden; Sperrmüll und 
Grünabfälle ab 1 m³ allerdings nur mit einer voll-

(5) Sperrmüll, Haushaltsgeräte und Grünabfälle kön-
nen auch zu den von der RSAG AöR betriebenen 
bzw. in ihrem Auftrag betriebenen Abfallentsor-
gungsanlagen gebracht werden; Sperrmüll und 
Grünabfälle ab 1 m³ allerdings nur mit einer voll-

 

 

 

 

Konkretisierung 
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ständig ausgefüllten und eigenhändig unterschrie-
benen Entsorgungskarte. Es gilt die in § 10 Ab-
satz 3 geregelte Mengenbegrenzung. 

ständig ausgefüllten und eigenhändig unterschrie-
benen Entsorgungskarte. Es gilt eine Mengenbe-
grenzung von 3 m³. 

§ 11 Schadstoffhaltige Abfälle § 11 Schadstoffhaltige Abfälle  

Schadstoffhaltige Abfälle aus privaten Haushal-
tungen wie z. B. Batterien, Lacke und Gifte wer-
den mit Hilfe des Schadstoff-Mobils sowie ständig 
an festen Annahmestellen angenommen, die im 
Abfallkalender bekannt gegeben werden. Die An-
liefermenge pro Tag und Fahrzeug ist auf 50 kg 
beschränkt. Gebinde über 20 Liter werden nicht 
angenommen. Schadstoffhaltige Abfälle aus an-
deren Herkunftsbereichen, bei denen weniger als 
500 kg Sonderabfall pro Jahr anfällt, können an 
den ortsfesten Sonderabfallannahmestellen abge-
geben werden. Labor- und Apothekenchemikalien 
müssen vollständig beschriftet sein und bedürfen 
der vorherigen Anmeldung. 

Schadstoffhaltige Abfälle aus privaten Haushal-
tungen wie z. B. Batterien, Lacke und Gifte wer-
den am Schadstoff-Mobil und an den im Abfallka-
lender benannten Annahmestellen angenommen. 
Die Anliefermenge pro Tag und Fahrzeug ist auf 
50 kg beschränkt. Gebinde über 20 Liter werden 
nicht angenommen. Diese Regelungen gelten 
auch für Erzeuger von Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen, bei denen weniger als 500 kg 
Sonderabfall pro Jahr anfällt. Labor- und Apothe-
kenchemikalien müssen vollständig beschriftet 
sein und bedürfen der vorherigen Anmeldung. 

 
 
Redaktionelle Änderung 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung 

§ 12 Behälterbenutzung und -standplätze; Abfuhr-
zeiten 

§ 12 Behälterbenutzung und -standplätze; Abfuhr-
zeiten 

 

(1) Die in den §§ 5 bis 8 dieser Satzung aufgeführten 
Abfallbehälter und –container werden von der 
RSAG AöR zur Verfügung gestellt und gehen 
nicht in das Eigentum der Benutzer/Grundstücks-
eigentümer über. Gefäße, die von der Abfallent-
sorgung abgemeldet werden, hat der Eigentümer 
der RSAG AöR zur Abholung bereit zu stellen. 

(1) Die in den §§ 5 bis 8 dieser Satzung aufgeführten 
Abfallbehälter und –container werden von der 
RSAG AöR zur Verfügung gestellt und gehen 
nicht in das Eigentum der Benutzer/Grundstücks-
eigentümer über. Gefäße, die von der Abfallent-
sorgung abgemeldet werden, hat der Eigentümer 
der RSAG AöR zur Abholung bereit zu stellen. 
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(2) Eine Aufstellung von Unterflurbehältern kann nur 
unter bestimmten technischen Voraussetzungen 
der jeweiligen Standorte erfolgen, die durch die 
RSAG AöR im Einzelfall festzulegen sind. Daher 
ist für die Bereitstellung dieser Behälter ein ge-
sonderter Antrag zu stellen. Die Auswahl, Bestel-
lung und Lieferung der Behälter obliegt der RSAG 
AöR. 

(2) Eine Aufstellung von Unterflurbehältern kann nur 
unter bestimmten technischen Voraussetzungen 
der jeweiligen Standorte erfolgen, die durch die 
RSAG AöR im Einzelfall festzulegen sind. Daher 
ist für die Bereitstellung dieser Behälter ein ge-
sonderter Antrag zu stellen. Die Auswahl, Bestel-
lung und Lieferung der Behälter obliegt der RSAG 
AöR. 

 

(3) Die Abfallbehälter dürfen - sofern es sich um von 
der RSAG AöR zur Verfügung gestellte Leihbe-
hälter handelt - beim Eigentumswechsel, Mieter-
wechsel, Wechsel des Gewerbebetriebes usw. 
nicht mitgenommen werden. Für vorsätzliche oder 
fahrlässige Beschädigung und Verlust der Leihbe-
hälter haftet der Grundstückseigentümer. 

(3) Die Abfallbehälter dürfen - sofern es sich um von 
der RSAG AöR zur Verfügung gestellte Leihbe-
hälter handelt - beim Eigentumswechsel, Mieter-
wechsel, Wechsel des Gewerbebetriebes usw. 
nicht mitgenommen werden. Für vorsätzliche oder 
fahrlässige Beschädigung und Verlust der Leihbe-
hälter haftet der Grundstückseigentümer. 

 

(4) Die Abfälle müssen in die auf dem jeweiligen 
Grundstück zur Verfügung gestellten Abfallbehäl-
ter oder Abfallcontainer entsprechend deren 
Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dür-
fen, soweit in der Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, nicht in anderer Weise zum Einsam-
meln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter 
gelegt werden. Der Grundstückseigentümer hat 
dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Be-
wohnern des Grundstückes jederzeit und unein-
geschränkt zugänglich sind und ordnungsgemäß 
genutzt werden können.  

(4) Die Abfälle müssen in die auf dem jeweiligen 
Grundstück zur Verfügung gestellten Abfallbehäl-
ter oder Abfallcontainer entsprechend deren 
Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dür-
fen, soweit in der Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, nicht in anderer Weise zum Einsam-
meln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter 
gelegt werden. Der Grundstückseigentümer hat 
dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Be-
wohnern des Grundstückes jederzeit und unein-
geschränkt zugänglich sind und ordnungsgemäß 
genutzt werden können.  

 

(5) Die Abfallbehälter und -container dürfen nur so 
weit gefüllt werden, dass die Deckel sich gut ver-

(5) Die Abfallbehälter und -container dürfen nur so 
weit gefüllt werden, dass die Deckel sich gut ver-
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schließen lassen. Jegliche Verdichtung, insbeson-
dere durch Einschlämmen und Verpressen, auch 
unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel, ist un-
tersagt, wenn dadurch die Entleerung der Sam-
melbehälter und damit die Abläufe der Entsor-
gung nachteilig beeinflusst werden. Eine nachtei-
lige Beeinflussung liegt vor allem bei Beschädi-
gung der Abfallbehälter/-container bzw. bei deren 
vorzeitigem Verschleiß oder der Erschwerung der 
Schüttvorgänge vor. Die Abfallbehälter sind vom 
Grundstückseigentümer bzw. Benutzer stets in ei-
nem sauberen und gebrauchsfähigen Zustand zu 
halten. Zur Abfuhr bereitgestellte 80-Liter-Abfall-
behälter dürfen ein Höchstgewicht von 32 kg, 
120-Liter-Abfallbehälter ein Höchstgewicht von 
48 kg, 240-Liter-Abfallbehälter ein Höchstgewicht 
von 96 kg, Beistellsäcke ein Höchstgewicht von 
35 kg, Sperrmüll je Einzelstück ein Höchstgewicht 
von 70 kg und Container ein Gesamtgewicht von 
300 kg je m³ nicht überschreiten.  

schließen lassen. Jegliche Verdichtung, insbeson-
dere durch Einschlämmen und Verpressen, auch 
unter Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel, ist un-
tersagt, wenn dadurch die Entleerung der Sam-
melbehälter und damit die Abläufe der Entsor-
gung nachteilig beeinflusst werden. Eine nachtei-
lige Beeinflussung liegt vor allem bei Beschädi-
gung der Abfallbehälter/-container bzw. bei deren 
vorzeitigem Verschleiß oder der Erschwerung der 
Schüttvorgänge vor. Die Abfallbehälter sind vom 
Grundstückseigentümer bzw. Benutzer stets in ei-
nem sauberen und gebrauchsfähigen Zustand zu 
halten. Zur Abfuhr bereitgestellte 80-Liter-Abfall-
behälter dürfen ein Höchstgewicht von 32 kg, 
120-Liter-Abfallbehälter ein Höchstgewicht von 
48 kg, 240-Liter-Abfallbehälter ein Höchstgewicht 
von 96 kg, Beistellsäcke ein Höchstgewicht von 
35 kg, Sperrmüll je Einzelstück ein Höchstgewicht 
von 70 kg und Container ein Gesamtgewicht von 
300 kg je m³ nicht überschreiten.  

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie 
Abfälle, die die Abfallbehälter und -container, die 
Abfallentsorgungsfahrzeuge oder die Abfallent-
sorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhn-
lich verschmutzen können, dürfen nicht in die Ab-
fallbehälter und -container eingefüllt werden. Es 
ist nicht gestattet, flüssige, brennende, glühende 
oder heiße Abfälle in die Abfallbehälter oder -con-
tainer zu füllen.  

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie 
Abfälle, die die Abfallbehälter und -container, die 
Abfallentsorgungsfahrzeuge oder die Abfallent-
sorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhn-
lich verschmutzen können, dürfen nicht in die Ab-
fallbehälter und -container eingefüllt werden. Es 
ist nicht gestattet, flüssige, brennende, glühende 
oder heiße Abfälle in die Abfallbehälter oder -con-
tainer zu füllen.  

 



Seite 29 von 30 
 

Gültige Fassung vorgesehene Änderungen Bemerkung 

(7) Die Behälter für Restmüll und Bioabfälle sind ent-
sprechend dem gewählten oder vorgeschriebe-
nen Abfuhrrhythmus gemäß §§ 5 Absatz 3 bzw. 6 
Absatz 2 c) vom Grundstückseigentümer durch 
die entsprechenden Abfuhrmarken der RSAG 
AöR zu kennzeichnen. 

(7) Die Behälter für Restmüll und Bioabfälle sind ent-
sprechend dem gewählten oder vorgeschriebe-
nen Abfuhrrhythmus gemäß §§ 5 Absatz 3 bzw. 6 
Absatz 2 c) vom Grundstückseigentümer durch 
die entsprechenden Abfuhrmarken der RSAG 
AöR zu kennzeichnen. 

 

(8) Die Abfallbehälter und Abfälle dürfen nur zu den 
festgesetzten Abfuhrterminen an der öffentlichen 
Straße - Ausnahmen können auf Antrag zugelas-
sen werden - zum Einsammeln und Befördern be-
reitgestellt werden, sodass die Entleerung bzw. 
das Verladen ohne Schwierigkeiten und ohne 
Zeitverlust möglich ist. Insbesondere ist die Be-
hinderung und die Gefährdung von Fußgängern 
und des fließenden Verkehrs auszuschließen. Die 
Abfallbehälter sind nach der Entleerung unver-
züglich von der öffentlichen Straße zu entfernen.  

(8) Die Abfallbehälter und Abfälle dürfen nur zu den 
festgesetzten Abfuhrterminen an der öffentlichen 
Straße - Ausnahmen können auf Antrag zugelas-
sen werden - zum Einsammeln und Befördern be-
reitgestellt werden, sodass die Entleerung bzw. 
das Verladen ohne Schwierigkeiten und ohne 
Zeitverlust möglich ist. Insbesondere ist die Be-
hinderung und die Gefährdung von Fußgängern 
und des fließenden Verkehrs auszuschließen. Die 
Abfallbehälter sind nach der Entleerung unver-
züglich von der öffentlichen Straße zu entfernen.  

 

(9) Wenn die Abfuhr wegen der Lage des Grund-
stücks oder aus technischen Gründen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnah-
men erfordert, kann verlangt werden, dass die 
Abfallbehälter, Beistellsäcke, der Sperrmüll und 
alle sonstigen Abfälle gemäß §§ 5 bis 10 an ei-
nem Standplatz bereitgestellt werden, an dem die 
Übernahme ohne besonderen Aufwand erfolgen 
kann. 

(9) Wenn die Abfuhr wegen der Lage des Grund-
stücks oder aus technischen Gründen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnah-
men erfordert, kann verlangt werden, dass die 
Abfallbehälter, Beistellsäcke, der Sperrmüll und 
alle sonstigen Abfälle gemäß §§ 5 bis 10 an ei-
nem Standplatz bereitgestellt werden, an dem die 
Übernahme ohne besonderen Aufwand erfolgen 
kann. 

 

(10) Abfallbehälter und Abfälle, die nicht den Anforde-
rungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, werden 
von der Abfuhr ausgeschlossen. Falsch befüllte 

(10) Abfallbehälter und Abfälle, die nicht den Anforde-
rungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, werden 
von der Abfuhr ausgeschlossen. Falsch befüllte 
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Behälter müssen für die nächste Abfuhr nachsor-
tiert werden oder es erfolgt - sofern möglich - eine 
kostenpflichtige Zusatzabfuhr als Restmüll. 

Behälter (ausgenommen Unterflurcontainer) müs-
sen für die nächste Abfuhr nachsortiert werden o-
der es erfolgt eine gebührenpflichtige Zusatzab-
fuhr als Restmüll. Falsch befüllte Unterflurcontai-
ner können nicht nachsortiert werden und werden 
gebührenpflichtig als Restmüll geleert. 

Regelung von falsch be-
füllten Unterflurcontainern. 

(11) Können die Abfallbehälter und Abfälle aus einem 
von dem Anschlussberechtigten zu vertretenden 
Grund nicht entleert bzw. abgefahren werden, so 
wird die Entleerung bzw. Abfuhr erst am nachfol-
genden regelmäßigen Abfuhrtag durchgeführt. 

(11) Können die Abfallbehälter und Abfälle aus einem 
von dem Anschlussberechtigten zu vertretenden 
Grund nicht entleert bzw. abgefahren werden, so 
wird die Entleerung bzw. Abfuhr erst am nachfol-
genden regelmäßigen Abfuhrtag durchgeführt. 

 

(12) Die Abfallbehälter und die Abfälle müssen ab 6:00 
Uhr zur Abfuhr bereitstehen. Die Termine für die 
jeweilige Abfuhr in den Städten und Gemeinden 
werden im Abfallkalender bekannt gegeben. 

(12)  Abfallbehälter, Beistellsäcke  oder Abfälle aus 
Sonderleistungen müssen ab 6:00 Uhr zur Abfuhr 
bereitstehen. Die Termine für die jeweilige Abfuhr 
in den Städten und Gemeinden stehen im Abfall-
kalender. 

Redaktionelle Änderung 

§ 20 Inkrafttreten § 20 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.  

 

 Dieser Katalog kann bei der RSAG AöR in 53721 Siegburg, Pleiser Hecke 4 eingesehen werden. 
 

                                                


